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Zitat

Dalyna schrieb am 29.09.2005 22:38:
Aber wenn Du kein Praxissemster hast, mußt Du dann nicht 2 Jahre machen? Oder fällst
du dann unter die Regel "in anderem Land studiert und deshalb geht nur 18 Monate"?

Liebe Grüße,

Dalyna

Es gibt für den Übergang noch Härtefallregeln, ansonsten nur noch 18 Monate.

Ich kenne die Verzahnung zwischen Schulpraktikum und Anwärterausbildung in den anderen
Bundesländern nicht. So wie mir das System vorgestellt worden ist, wird das erste
Ausbildungshalbjahr ins Schulpraktikum verlagert. Das Ref schließt dann inhaltlich unmittelbar
daran an.

Inwieweit das mit anderen Praktika anderer Budesländer noch passt, ist mir nicht bekannt.
Schwierigkeiten sind aber bestimmt zu erwarten...
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